
                  Allgemeine Geschäftsbedingungen der Ralos Solar GmbH 
 

- Seite 1 Stand 23.06.2010 - 

                                                                                                                                    
§ 1 Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
 

1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf-
grund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden „AGB“). Sie 
gelten daher ohne ausdrückliche Vereinbarungen für den weiteren Verlauf der 
Geschäftsbeziehungen und müssen insbesondere nicht nochmals für weitere 
Bestellungen ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegen-
nahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. 
Gegenbestätigungen geschäftlicher Kunden (Unternehmen) unter Hinweis auf 
deren Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.  

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Kunden und uns zwecks Ausführung 
dieses Vertrages getroffen werden, sind in Textform (gemäß § 126 b BGB, 
nämlich schriftlich, durch Telefax oder per E-Mail, ausgenommen jedoch 
SMS) niederzulegen. 

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten sowohl gegenüber Verbrauchern gemäß 
§ 310 Abs. 3 BGB als auch gegenüber Unternehmern gemäß § 310 Abs. 1 
BGB, soweit nicht nachstehend gesondert durch die Einleitung                   
„Unternehmer:“ oder „Verbraucher:“

 
 abweichend geregelt. 

§ 2 Angebot und Vertragsschluss 
 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst 
mit Zugang unserer Auftragsbestätigung in Textform (gemäß § 126 b BGB, 
nämlich schriftlich, durch Telefax oder per e-mail, ausgenommen jedoch 
SMS) zustande. Die von den Kunden erteilten Aufträge sind für eine Frist von 
zwei Wochen nach Zugang bei uns bindend und können von uns innerhalb 
dieser Frist angenommen werden. Für die Einhaltung dieser Annahmefrist ist 
der Zugang der Annahme beim Kunden erforderlich.    

2. Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder 
mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt der in Textform ge-
mäß Abs. 1 übermittelten Auftragsbestätigung hinausgehen.  

3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeiti-
gen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass 
die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss 
eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde 
wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Ge-
genleistung wird unverzüglich zurückerstattet.  

4. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass uns bestimmte Modultypen seitens 
unserer Zulieferer nur auf der Grundlage monatlicher Kontingente geliefert 
werden, und es deshalb vorkommen kann, dass ein bestimmter, im Angebot 
genannter Modultyp nicht lieferbar ist. In diesem Fall werden wir den Kunden 
unverzüglich unterrichten und anbieten, den nicht oder nicht rechtzeitig liefer-
baren Modultyp durch ein gleichwertiges Modul anderer Hersteller zu erset-
zen. Eine entsprechende Änderung – einschließlich einer etwaigen Preisän-
derung – bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Kunden. Solange der 
Kunde einer Änderung nicht zustimmt, ruhen unsere Leistungspflichten und 
verlängern sich ggf. vereinbarte Lieferfristen. Der Kunde ist im Falle von Än-
derungen der vorgenannten Art zum Rücktritt vom Liefervertrag berechtigt. 

5. Der auf unserer Internetseite abrufbare „Wirtschaftlichkeitsrechner“ dient le-
diglich einer groben Abschätzung der Wirtschaftlichkeit einer 
Photovoltaikanlage. Er kann eine detaillierte Prüfung durch unsere Fachleute 
nicht ersetzen. Jegliche Berechnung steht unter dem Vorbehalt, dass die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen unverändert bleiben, darunter auch die Ver-
gütungssätze nach dem „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ (EEG). Wir weisen 
ausdrücklich auf das Risiko hin, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
jederzeit geändert werden können. 

6. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten 
sind nur verbindlich, soweit sie in der technischen Produktbeschreibung ent-
halten sind.  

7. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen – 
auch in elektronischer Form - behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Dies gilt insbesondere für solche Unterlagen, die als „vertraulich“ be-
zeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer aus-
drücklichen schriftlichen Zustimmung.  

 
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 
 

1. Preise und Zahlungsbedingungen ergeben sich jeweils aus unserer Auftrags-
bestätigung. 

2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, 
wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhun-
gen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisände-
rungen, eintreten, jedoch nur für Leistungen, die später als 4 Monate nach ei-
ner entsprechenden Bestellung geliefert oder erbracht werden sollen. Preiser-
höhungen werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen.  

3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.  
4. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsver-

zugs.  
5. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden Zah-

lungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Wir werden den 
Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kos-
ten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf 
die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurech-
nen.  

6. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprü-
che rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.  
 

                                                                                                                           
Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, 
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

 
§ 4 Liefer- und Leistungszeit 
 

1. Liefertermine oder -fristen, sind nur verbindlich, wenn sie von uns in Textform 
(gemäß § 126 b BGB, nämlich schriftlich, durch Telefax oder per e-mail, aus-
genommen jedoch SMS) bestätigt werden. Für den Fall, dass nach diesen 
Bestimmungen ein fester Liefertermin vereinbart wurde, kommen wir erst 
nach Ablauf einer Frist von vier (4) Wochen nach dem vereinbarten  
Liefertermin in Verzug, und kann der Kunde erst bei einer Nichteinhaltung 
dieser vierwöchigen Frist Rechte wegen verzögerter Lieferung geltend ma-
chen. § 2 Abs. 4 bleibt unberührt. 

2. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund 
von Ereignissen, die uns die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, 
Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei unseren Lie-
feranten oder deren Unterlieferanten oder bei anderen von uns zur Erfüllung 
unserer vertraglichen Pflichten beauftragten Dritten eintreten –, haben wir 
auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie 
berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung 
zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des 
noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.  

3. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Kunde nach an-
gemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten 
Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Liefer- oder Leistungs-
zeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der Kunde hie-
raus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände 
können wir uns nur berufen, wenn wir den Kunden unverzüglich benachrich-
tigten. 

4. Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu 
vertreten haben oder uns in Verzug befinden, ist unsere Haftung für jede voll-
endete Woche des Verzuges auf ein halbes Prozent des Rechnungswertes 
(ohne MwSt.) der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen, ins-
gesamt jedoch auf höchstens fünf Prozent des Rechnungswertes der vom 
Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen beschränkt. Darüber hinaus-
gehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht un-
sererseits auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  

5. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn 
die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Kunden nicht zumutbar.  

6. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des uns 
entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzugs geht 
die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf 
den Kunden über.  

 
§ 5 Gewährleistung  
 

1. Verfärbungen von Photovoltaikmodulen, die deren Funktionsfähigkeit nicht 
beeinträchtigen, gelten nicht als Sachmangel.  

2. Unternehmer:

3. Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacher-
füllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen man-
gelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, 
alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen.  

 Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser sei-
nen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, 
Rücktritt oder Minderung zu verlangen.  

5. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 2 Jahre, gerechnet ab Ge-
fahrenübergang.  

6. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung unseres Hauses, sind 
wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet, 
dies gilt auch dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsge-
mäßen Montage entgegensteht. Eine Haftung für Mängel der Montageanlei-
tung von Herstellern, die zusätzlich zu unserer eigenen Montageanleitung 
"RAzFAz" der Lieferung beiliegen kann, ist ausgeschlossen; bei Widersprü-
chen zwischen ersterer und letzterer ist unsere Montageanleitung "RAzFAz" 
vorrangig. 

7. Sämtliche Hinweise in unseren Auftragsbestätigungen auf Herstellergarantien 
bedeuten keine Einschränkung der Gewährleistungsansprüche über die vor-
stehenden Einschränkungen hinaus, sondern lediglich einen Hinweis auf zu-
sätzliche Rechte gegenüber dem Hersteller, die wir zur Kenntnisnahme wei-
terleiten. Insoweit liegt hierin allerdings auch keine Erweiterung der Gewähr-
leistungsrechte des Kunden uns gegenüber. Soweit nach den Herstellerga-
rantien ein Austausch von Modulen oder Wechselrichtern gewährt wird, kann 
der Kunde uns mit der kostenpflichtigen Durchführung beauftragen. Entspre-
chende Arbeiten sind nach unseren zu jeder Zeit geltenden Stundensätzen zu 
vergüten und erfolgen ebenfalls auf der Grundlage dieser AGB. 

 
§ 6 Haftung 
 

1. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Scha-
densersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertrags-      

 



  

 

verletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorherseh-
baren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

2. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.  

3. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder  
der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz.  

4. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist unsere Haftung 
ausgeschlossen.  

5. Die vorstehenden Haftungsbefreiungen und –beschränkungen gelten auch für 
außer-vertragliche Ansprüche und soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs 
auf Ersatz des Schadens gemäß § 284 BGB statt der Leistung Ersatz vergeb-
licher Aufwendungen verlangt.  

6. Soweit unsere Schadensersatzhaftung ausgeschlossen oder eingeschränkt 
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung un-
serer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehil-
fen. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenser-
satzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Er-
füllungsgehilfen. 

 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 
 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen 
aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Ver-
halten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die 
Ware zurückzunehmen. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu deren Ver-
wertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kun-
den – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.  

2. Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware pfleg-
lich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten 
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss 
der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.  

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüg-
lich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben 
können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Kunde für den uns entstandenen Ausfall.  

4. Unternehmer:

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Kunden wird stets für 
uns vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sa-
che im Verhältnis des Wertes der Ware (Rechnungsendbetrag, einschließlich 
MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbei-
tung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Glei-
che wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.  

 Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäfts-
gang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in 
Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung 
ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verar-
beitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der 
Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs-      oder 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies je-
doch der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderli-
chen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.   

6. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhält-
nis des Wertes der Ware (Rechnungsendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den 
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt 
die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache 
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Mitei-
gentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum 
oder Miteigentum für uns.  

7. Der Kunde tritt uns zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn die Forde-
rungen ab, die durch die Verbindung der Ware mit einem Grundstück gegen 
einen Dritten erwachsen.  

8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.  

 
§ 8 Konstruktionsänderungen 
 

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzu-
nehmen, soweit die Konstruktion nicht in der technischen Produktbeschrei-
bung spezifiziert ist, und soweit sie nicht zu einer Einschränkung der Leistung 
der Ware führt; wir sind jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch 
an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.  

 

§ 9 Softwarenutzung 
 

Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Kunden ein nicht 
ausschließliches und nicht übertragbares Recht eingeräumt, die gelieferte 
Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen: Sie wird ausschließ-
lich zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. 
Eine Nutzung, Vervielfältigung, Überarbeitung, Übersetzung der Software so-
wie eine Umwandlung von dem Objektcode in den Quellcode zu anderen 
Zwecken ist, soweit nicht nach Maßgabe des § 69 d UrhG gestattet, unter-
sagt. 

 
§ 10 Geheimhaltung 
 

Wir verpflichten uns, ausdrücklich als vertraulich bezeichnete Angaben und 
Unterlagen des Kunden vertraulich zu behandeln und nur mit dessen Zustim-
mung Dritten zugänglich zu machen. Die Befugnis zur Weitergabe solcher 
Angaben und Unterlagen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften oder behörd-
licher Anordnungen bleibt hiervon unberührt.  

 
§ 11 Rücktritts-/Kündigungsrecht 
 

1. Wir haben das Recht, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, wenn 
 - die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden 

beantragt wird, 
- uns bekannt wird, dass der Kunde bei Vertragsabschluss als kreditun-

würdig eingestuft wurde,  oder 
- Unternehmer:

2. Bei Dauerlieferverhältnissen tritt an die Stelle des Rücktrittsrechts das Recht 
zur außerordentlichen fristlosen Kündigung.  

 der Kunde seinen Geschäftsbetrieb einstellt.  

 
§ 12 Sonstiges 
 

1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwi-
schen dem Kunden und uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.  

2. Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz ausschließ-
licher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar ergebenden Streitigkeiten.  

3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestim-
mung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so 
wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinba-
rungen nicht berührt.  

 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Ralos Solar GmbH 
 
Stand: Februar 2010 
 

Ralos Solar GmbH   
Gewerbepark Hüttenwerk  
Unterer Hammer 3  
D-64720 Michelstadt  
  
Telefon: +49 6061-9670-0  
Telefax: +49 6061-9670-10  
E-Mail: info@ralos.de  
Internet: www.ralos.de  
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